
         Marktgemeindeamt St. Paul im Lav. 
          

 
 

Zahl: 004-3/2015 
 
 

 
 
über die am Freitag, dem 18. Dezember 2015, mit dem Beginn um 16.00 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses der Marktgemeinde St. Paul stattfindende 4. Sitzung des 
Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul i. Lav. 
 
 
 

Vorsitzender:     Bürgermeister Ing. Primus Hermann 
 

1. Vzbgm. Lichtenegger Karin, MA 
2. Vzbgm. Streit Adolf 
GV Lippitz Stephan 
GV Mag. Laure-Pirker Elisabeth 
GV Furian Marco 
Mag. Schwabe Karl 
Mosser Lydia 
Ing. Grundnig Hermann bis 18.23 Uhr 
Hassler Harald 
Krobath Helmut 
Hasenbichler Josef 
Ing. Hinteregger Sigmund 
Hinteregger Karin 
Lamer Hubert 
Ing. Ellersdorfer Bernhard 
Primus Romana 
Weinberger Melanie 
Schuhfleck Hubert 
 
ÖR Ignaz Ninaus 
Nuk Herta 
Ceplak Margot 
Stauber-Holzer Denise 
 

 
Amtsleiterin:     Mag. Alexandra Lipovsek 
Finanzverwalterin:    Birgit Skof, bis 17.25 Uhr  
Schriftführerin:    Brigitte Holzer 

 
 

Gemeindevorstandsmitglieder:
: 

Gemeinderatsmitglieder: 

Ersatzmitglieder: 
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Nicht Anwesend: 

 
 
Gemeinderatsmitglieder:   Salzmann Stefan (beruflich verhindert) 
      Trettenbrein Hannes (beruflich verhindert) 
      Töfferl Andreas (terminlich verhindert 
      Schifferl Dietmar (terminlich verhindert) 
   
Ihr Ausbleiben wurde rechtzeitig bekannt gegeben und wird entschuldigt. 
 
 
 
 
 

Punkt 1 
 

Niederschrift über die 3. Sitzung des Gemeinderates am 15.10.2015 sowie Namhaftmachung  
von Protokollunterfertigern. 

 
 

Punkt 2 
 

Niederschrift des Kontrollausschusses vom 24.09.2015 und vom 09.12.2015. 
 

 
Punkt 3 

 
Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2016 

 
 

Punkt 4 
 

Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge und Tarife) für das Verwaltungsjahr 2016; 
 

 Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul, mit der gem. § 14 des Kärntner 
Kinderbetreuungsgesetzes, K-KBG, LGBl.Nr. 13/2011 i.d.g.F., eine Kindergarten-Ordnung 
für die öffentlichen Kindergärten im Gemeindegebiet der Marktgemeinde St. Paul erlassen 
wird. 
 

 Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul vom 15.12.2011, Zahl: 920-
5/2011 i.d.g.F., mit der für das Halten von Hunden eine Abgabe ausgeschrieben wird.  

 
 Tarife des Wirtschaftshofes 
 
 Tarife Feuerwehr 
 
 Solidaritätsbeitrag 
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Punkt 5 

 
Voranschlag für das Verwaltungsjahr 2016; 
Mittelfristiger Haushaltsplan 2016 – 2020 

 
 

Punkt 6 
 

Bildungscampus St. Paul 
 

 Fördervereinbarung, abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde St. Paul als Förderungswerberin 
und dem Kärntner Schulbaufonds als Förderungsgeber betreffend Förderung des Vorhabens 
„Bildungscampus St. Paul im Lavanttal – VS Umbau u. Sanierung, Turnsaalneubau“. 

 
 

Punkt 7 
 

Projekt Radzentrum St. Paul; Grundsatzbeschluss Antrag „Leader Projekt“ 
 

 
Punkt 8 

 
 Vertrag über die Abnahme und Vergütung von Ökostrom, abgeschlossen zwischen der 

Marktgemeinde St. Paul, 9470 St. Paul, Platz St. Blasien 1, und der Oemag Abwicklungs-stelle für 
Ökostrom AG, 1090 Wien, Alserbachstraße 14-16, betreffend Ökostromanlage Photovoltaik auf 
den Parzellen 12/73, 12/93, 12/65 KG St. Paul (Volksschule St. Paul) 

 
 Rechtsnachfolge zum Vertrag über die Abnahme und Vergütung von Ökostrom, Ökostrom- anlage 

Nr. FA00051690 (Schwimmbad St. Paul); Neuer Anlagebetreiber: Kärnten Solar, Ingenieurbüro 
Jaindl & Garz GmbH, Koglweg 14, 9120 Pörtschach 
 

 
Punkt 9 

 
FLÄCHENUMWIDMUNG 
 
001/2015        Umwidmung der Gst.Nr. 176/10 z.T., KG Kollnitz, im Ausmaß von  

ca. 117 m², von Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Flächen in 
Grünland - Aussichtsturm; (Wasserverband Lavant) 
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Punkt 10 

 
Flurbereinigung „Schober-Hinteregger und Gen.“; 

 Übernahme und Auflösung von öffentlichen Gut, laut Vermessungsurkunde der Agrarbehörde 
vom 19.01.2015, GZ 10-ABK-FB 138/2014-TP, KG 77107 Granitztal-Weißenegg 

 Erlassung einer Verordnung über die Übernahme und Auflassung von öffentlichen 
Weggrundstücken. 

 
 

Punkt 11 
 

Katastrale Endvermessung „Verbindungsstraße Raderweg“ (Liegenschaft Drescher, Legerbuch 33);  
 Übernahme und Auflösung von öffentlichen Gut, laut Vermessungsurkunde von Dipl.-Ing. 

Vinzenz Pöllinger vom 24.04.2015, GZ 5961/15 
 Erlassung einer Verordnung über die Übernahme und Auflösung von öffentlichen 

Weggrundstücken 
 
 

Punkt 12 
 

Katastrale Teilvermessung „ Verbindungsstraße Buchbauerstraße; 
 Übernahme in das öffentliche Gut, laut Vermessungsurkunde von Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger 

vom 12.12.2014, GZ 5880/14V2 
 Erlassung einer Verordnung über die Übernahme von öffentlichen Weggrundstücken 

 
 

Punkt 13 
 

Katastrale Endvermessung „Verbindungsstraße Penz“ (Kollnitzgreuth 22, 9470 St. Paul);  
 Übernahme und Auflösung von öffentlichen Gut, laut Vermessungsurkunde von Dipl.-Ing. 

Vinzenz Pöllinger vom 12.05.2014, GZ 5694/13 
 Erlassung einer Verordnung über die Übernahme und Auflösung von öffentlichen 

Weggrundstücken 
 

 
Punkt 14 

 
Koralmbahn Graz-Klagenfurt 

Abschnitte Bahnhof Lavanttal-St. Paul sowie St. Paul-Aich 
Übereinkommen hinsichtlich Gemeindestraßen und Wege 
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Punkt 15 

 
Selbständiger Antrag der SPÖ-GR-Fraktion, gem. § 41 K-AGO, vom 15.10.2015,  

dass ein Geburtengeld in der Höhe von € 100,-- eingeführt und zusätzlich eine interaktive  
Erste-Hilfe-DVD für zuhause geschenkt wird. 

 
 
 

Punkt 16 
 

Selbständiger Antrag der SPÖ-GR-Fraktion, gem. § 41 K-AGO, vom 15.10.2015,  
dass eine Projektgruppe für Tourismus und Wirtschaft installiert wird. 

 
 
 

Punkt 17 
 

Personalangelegenheiten  
 
 

 
 
 
 
Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß nach den Bestimmungen des § 35 Abs. 2 der Kärntner 
Allgemeinen Gemeindeordnung K-AGO, unter Bekanntgabe des Ortes, des Tages, der Stunde des 
Beginnes und der Tagesordnung der Sitzung gegen Zustellnachweis. 
Die Zustellnachweise liegen vor und werden mit Zustimmung des Gemeinderates vernichtet. 
 
Die Sitzung ist gemäß § 37 K-AGO beschlussfähig (zwei Drittel der Mitglieder des Gemeinderates 
einschließlich des Bürgermeisters sind anwesend).  
 
Die Fragestunde entfällt, da keine Anfragen eingelangt sind. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

 
Niederschrift über die 3. Sitzung des Gemeinderates am 15.10.2015 sowie Namhaftmachung  

von Protokollunterfertigern. 
 

 
 
 
Da gegen die Niederschriften keine Einwendung erhoben wird, werden die gegenständlichen 
Niederschrift über die 3. Sitzung des Gemeinderates, am 15.10.2015 vom Herrn Bürgermeister, von der 
Amtsleiterin, von den Protokollunterfertigern und der Schriftführerin unterfertigt. 
Gemäß § 45 Abs. 4 der K-AGO werden einstimmig vom Gemeinderat die Gemeinderatsmitglieder  
Mag. Karl Schwabe, Weinberger Melanie, Krobath Helmut und Hassler Harald als Protokollunterfertiger 
für die gegenständliche Niederschrift bestellt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung 

 
Niederschrift des Kontrollausschusses vom 24.09.2015 und vom 09.12.2015. 

 
Die Niederschriften werden vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 

 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

 
Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2016 

 
 
 

 
 
 

 
B e s c h l u s s  

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat einstimmig den vorliegenden 
Stellenplan 2016 mit folgender Verordnung:  

 
V e r o r d n u n g 

 
des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul i.Lav. vom 15.12.2015, mit welcher der  
STELLENPLAN  der Marktgemeinde St. Paul für das Jahr  2 0 1 6   neu festgelegt wird. 
Gemäß § 2 Abs. 1 des Gemeindebedienstetengesetzes 1992, (K-GBG) i.d.g.F,  sowie  
§ 6 Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz 2011 i.d.g.F., wird verordnet: 

 
§ 1  

 
Der STELLENPLAN  der Marktgemeinde St. Paul für das Jahr 2016 wird mit den in der Anlage 
enthaltenen Planstellen festgelegt. 

§ 2  
 

Diese Verordnung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 

 
§ 3 

 
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom  
18.12.2014, Zahl: 011-2/2014, außer Kraft. 
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PLANSTELLE MODELLSTELLE Anmerkungen 

BA in % Gruppe DKL Code SW   

100 B VII F-ID4 60   

62,5     TH-RP3A 21   

100 Lehrling       

100 Lehrling       

100 C V AK-SSB2B 36   

100 C V AK-FB1A 45   

100 C V AK-SSB2B 36   

100 C V AK-SSB2A 36   

100 C V AK-SSB2A 36   

100 C IV AK-SSB2A 36   

100 D IV KU-KB2B 33   

100 K   EP-PL2 45   

100 K   EP-PFK2 39   

68,75 K   EP-PFK2 39   

81,25 K   EP-PFK2 39   

85 P3 III EP-PK2 27   

75 P3 III EP-PK2 27   

75 P5 III EP-PK2 27   

75 P5 III EP-PK2 27   

50 P5 III TH-RP2 18   

100 P2 III TH-HW2 27   

85 P4 III  TH-HW2 27   

85 P4 III  TH-HW2 27   

62,5 P5 III  TH-RP2 18 

 75 E III  EP-PFK2 39   

50 E III  EP-PK1 24   

100 P1 III TH-HFK4 36   

100 P2 III TH-HFK2 30   

100 P2 III TH-HFK2 30   

100 P2 III TH-HFK2 30   

100 P2 III TH-HFK2 30   

100 P2 III TH-HFK2 30   

100 P5 III TH-HK2B 21   

100 P5 III TH-HK2B 21   

100 P5 III TH-HK2B 21   

100 P5 III TH-HK2B 21   

62,5 P5 III TH-HK2B 21   

62,5 P5 III TH-HK2B 21   

62,5 P5 III TH-HK2B 21   

62,5 P5 III TH-HK2B 21   

75 P5 III TH-RP3B 21   

75 P5 III TH-RP3B 21   

75 P5 III TH-RP3B 21   
 

 



 

  

8 

 
Punkt 4 der Tagesordnung 

 
Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge und Tarife) für das Verwaltungsjahr 2016; 

 
 Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul, mit der gem. § 14 des Kärntner 

Kinderbetreuungsgesetzes, K-KBG, LGBl.Nr. 13/2011 i.d.g.F., eine Kindergarten-Ordnung 
für die öffentlichen Kindergärten im Gemeindegebiet der Marktgemeinde St. Paul erlassen 
wird. 
 

 Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul vom 15.12.2011, Zahl: 920-
5/2011 i.d.g.F., mit der für das Halten von Hunden eine Abgabe ausgeschrieben wird.  

 
 Tarife des Wirtschaftshofes 
 
 Tarife Feuerwehr 
 
 Solidaritätsbeitrag 

 
 

B e s c h l u s s 
 
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat einstimmig die Erhöhung der 
Kindergartentarife mit folgender Kindergartenordnung, wobei eine Überprüfung der Verordnung laut 
vorliegendem Antrag vorzunehmen und die Verordnung bei Änderungen oder Ergänzungen neuerlich zur 
Beschlussfassung dem Gemeinderat vorzulegen ist. 
 

Kindergartenordnung 
 
Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal vom 18.12.2015, mit der gemäß 
§ 14 des Kärntner Kinderbetreuungsgesetzes, K-KBG, LGBL.13/2011, i.d.g.F., eine Kindergarten-
Ordnung für die öffentlichen Kindergärten im Gemeindegebiet der Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal 
erlassen wird. 

I. 
Aufnahme 

 
1. Anmeldungen werden nach erfolgter Ausschreibung im Marktgemeindeamt  St. Paul i. Lav. 
    entgegengenommen. Die Anmeldefrist beträgt 4 Wochen nach der Ausschreibung. 

 
2. Die Aufnahme erfolgt nach Maßgabe der freien Plätze. Es besteht kein Rechtsanspruch auf 
    Aufnahme. Ausnahme: Verpflichtender Kindergartenbesuch gem. § 21(1) K-KBG. 
 
3. Voraussetzungen für die Aufnahme sind: 
     a) das vollendete 3. Lebensjahr und der Wohnsitz in der Marktgemeinde St. Paul; 
     b) der Vorrang wird eingeräumt: 
         1.) Kindern im verpflichtenden Kindergartenjahr 
         2.) Berufstätigkeit beider Elternteile 
     c) die körperliche und geistige Eignung des Kindes; 
     d) die Anmeldung durch den Erziehungsberechtigten; 
     e) die Vorstellung des Kindes bei der Anmeldung; 
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     f) die Vorlage der Geburtsurkunde und allfälliger Impfzeugnisse; 
     f) die schriftliche Verpflichtung eines Erziehungsberechtigten, die  
         Kindergarten-Ordnung einzuhalten; 
4. Anlässlich der Aufnahme ist eine Einschreibegebühr von Euro 5,00  zu entrichten. 
5. Behinderte Kinder können aufgenommen werden, wenn zu erwarten ist, dass die im Hinblick 
    auf die Art der Behinderung erforderlichen räumlichen und personellen Voraussetzungen 
    gegeben sind und entsprechend dem Grad und der Art der Behinderung eine gemeinsame 
    Betreuung möglich ist und pädagogisch sinnvoll erscheint. 
 

II. 
Vorschriften für den Besuch 

 
1.   Der Kindergartenbesuch hat regelmäßig zu erfolgen. Die Erziehungsberechtigten  haben für  
     die pünktliche Übergabe und Abholung des Kindes zu den festgesetzten Betriebszeiten durch   
     geeignete Personen gemäß dem Kärntner Jugendschutzgesetz zu sorgen. 
2.  Das Kind ist entsprechend den Erfordernissen zu kleiden und auszustatten.  

Es benötigt für den Besuch: Hausschuhe mit rutschfester Sohle, Turnsachen, Zahnbürste und Becher, 
Jausentasche, wasserabweisende Kleidung, Gummi- bzw. Winterstiefelstiefel für  

 
 
  
     das Spiel im Freien. 
 
3. Jede Erkrankung des Kindes oder sein sonstiges Fernbleiben ist der Leitung des Kinder-   
    gartens bekanntzugeben. Ein erkranktes Kind darf den Kindergarten nicht besuchen.  Jede  
    ansteckende Krankheit jener Personen, die mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben, ist  
    ebenfalls sofort der Kindergartenleitung zu melden. Nach Infektionskrankheiten darf der  
    Besuch des Kindes nur nach Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses wieder aufgenommen     
    werden. Das Fernbleiben eines Kindes aufgrund einer Erkrankung entbindet nicht von der  
    Entrichtung   des Elternbeitrages. 
 
4. Bestehen Bedenken bezüglich der körperlichen oder geistigen Eignung des Kindes für den  
    Besuch des  Kindergartens, kann die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen  bzw. 
    psychologischen Attests verlangt werden. 
 
5.  Für in Verlust geratene Gegenstände wird keine Haftung übernommen. 
 
6.  Für den Schutz der Kinder auf dem Weg zum und vom Kindergarten und für Vorkommnisse 
     außerhalb der Betriebszeiten ist die Kindergartenleitung nicht verantwortlich. 
   
Besuchsverpflichtung gem. § 21 K-KBG 
Der/die Erziehungsberechtigte(n) sind verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder, die ihren 
Hauptwohnsitz in Kärnten haben, während des Kindergartenjahres, das vor Beginn ihrer Schulpflicht (§2 
Schulpflichtgesetz 1985) liegt, einen Kindergarten besuchen. Die Verpflichtung zum Kindergarten-
besuch beginnt mit dem 2. Montag im September dieses Kindergartenjahres und endet mit Beginn der 
Hauptferien nach § 74 Abs.2 des Kärntner Schulgesetzes, die vor dem ersten Schuljahr liegen. 

Gemäß § 23 haben die zum Kindergartenbesuch verpflichteten Kinder den Kindergarten an 
mindestens 4 Tagen der Woche für insgesamt 16 Stunden zu besuchen. 
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Das Fernbleiben vom Kindergarten während dieser Bildungszeit ist nur im Fall einer gerechtfertigten 
Verhinderung des Kindes zulässig (z.B. Erkrankung des Kindes oder Angehörigen, außergewöhnliche 
Ereignisse, urlaubsbedingte Abwesenheit bis zu einem Ausmaß von 3 Wochen). Die 
Erziehungsberechtigten haben die Leitung des Kindergartens von jeder Verhinderung des Kindes zu 
benachrichtigen.  

III. 
Elternbeiträge 

 

1. Für den Besuch des Kindergartens ist vom Erziehungsberechtigten ein Elternbeitrag zu  
    entrichten. 
 
 
 
Der Elternbeitrag beträgt für 
 
den Kindergarten Granitztal ...........................................Euro  71,00 
 
den Kindergarten St. Paul 
Gruppe 1 - Ganztageskindergarten ...............................  Euro   95,00 
Gruppe 2 - Halbtageskindergarten - Vormittag............  Euro  71,00 
Gruppe 3 – Halbtageskindergarten – Nachmittag .......  Euro   56,00 
Beitrag für das Mittagessen…… laut Verrechnung des Lieferanten 
 
Für Kinder, die gemäss §21 (1) zum Besuch verpflichtet sind, entfällt der Elternbeitrag, soferne nur 
der Halbtageskindergarten besucht wird. Bei Ganztagesbesuch ist der Differenzbetrag zwischen 
Gruppe 1 und Gruppe 2 zu bezahlen.  Ein allfälliges Entgelt für Mahlzeiten, für die Teilnahme an 
Spezialangeboten oder für die Betreuung während der Kindergartenferien ist jedenfalls zu leisten. 
 
2. Für das zweite Kind ist auf Antrag und gegen Nachweis der Voraussetzungen eine 
Reduzierung des Elternbeitrages um monatlich EUR 10,00 möglich, wenn  
 
 a) das Monatseinkommen der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten den Betrag von 
     Euro  1.500,00 brutto 
     oder 
 b) der Einheitswert bei landwirtschaftlichen Betrieben den Betrag von 
     Euro  8.700,00 brutto n i c h t übersteigt. 
 
3. Der Elternbeitrag ist jeden Monat im vorhinein zu entrichten. 
 
4. Im Falle des vorzeitigen Austritts oder der Entlassung ist der Elternbeitrag bis zum Monats-    
    ende zu entrichten. 
 
5. Erziehungsberechtigte mit geringem Einkommen können beim Marktgemeindeamt St. Paul 
    um eine Ermäßigung ansuchen. Dem Ansuchen sind die erforderlichen Einkommensnachweise    
    anzuschließen (Lohnzettel, Einheitswertbescheid, Einkommenssteuerbescheid). 
 

IV. 
Austritt und Entlassung 

 
1. Der Austritt des Kindes aus dem Kindergarten ist zwei Wochen vorher der Leitung des    
Kindergarten zu melden. 
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2. Gründe für die Entlassung des Kindes aus dem Kindergarten sind: 
a) ein körperliches Gebrechen oder eine seelisch oder geistig bedingte Verhaltensstörung, 
die eine Gefährdung der übrigen Kinder oder eine Störung der Erziehungsarbeit  
befürchten lässt. 
b) längeres oder wiederholtes Fernbleiben des Kindes ohne Grund oder ohne Meldung 

  c) Verletzung der Bestimmungen der Kindergarten-Ordnung durch die Erziehungs-  
    berechtigten 
    (z.B. wiederholtes und unbegründetes zu spätes Abholen des Kindes). 
 

V. 
 

Betriebszeiten 

 
1. Die Betriebszeiten in den Kindergärten St. Paul und Granitztal werden wie folgt festgesetzt: 
 
 
 Kindergarten Granitztal:         

Vormittagsgruppe   Montag bis Freitag     von   6.30 - 13.00 Uhr 
 
 Kindergarten St. Paul: 
 1. Vormittagsgruppe          Montag bis Freitag    von   6.30 - 12.30 Uhr 
 2. Vormittagsgruppe          Montag bis Freitag    von   6.30 - 12.30 Uhr  
                  

1. Nachmittagsgruppe          Montag bis Freitag  von 13.30 - 17.30 Uhr 
(In der Nachmittagsgruppe werden jene Kinder der Vormittagsgruppen aufgenommen, 
welche den Ganztageskindergarten besuchen. Für diese gilt die Mittagsruhe zwischen 
12.30 u. 13.30 Uhr)  
 

 
  

2. Der Kindergarten beginnt jeweils am 1. September und endet am 15. Juli. 
    Die Weihnachts- und Osterferien werden mit der Schule gleichgestellt. 

 
VI. 

Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung treten die bisherigen Verordnungen betreffend Kindergarten-
Ordnung der Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal außer Kraft. 
 

 
 

B e s c h l u s s  
 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat einstimmig folgende Verordnung: 
 

Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul 
vom 18.12.2015,  Zahl: 920-5/2015, mit der für das Halten von Hunden  

eine Abgabe ausgeschrieben wird 
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Gemäß der §§ 1 und 2 des Hundeabgabengesetzes – K-HAG, LGBl. Nr. 18/1970, i.d.g.F., wird verordnet: 

§ 1 
Ausschreibung 

 
(1) Für das Halten von Hunden werden Hundeabgaben ausgeschrieben. 
(2) Hundeabgaben sind ausschließliche Gemeindeabgaben. 

 
§ 2 

Abgabengegenstand 
 

(1) Der Hundeabgabe unterliegt  auf Grund bundesgesetzlicher Ermächtigung (§ 15 Abs. 3 Z. 2 
Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr. 103/2007) das Halten von Hunden, die nicht als 
Wachhunde, Blindenführerhunde oder in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden. 

(2)  Der Hundeabgabe unterliegt auf Grund des Hundeabgabengesetzes, LGBl. Nr. 18/1970 das Halten 
von Wachhunden und von Hunden, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden. 

(3)  Die Bestimmungen dieser Verordnung erstrecken sich nicht auf Blindenführerhunde sowie auf 
Wach-  und Diensthunde der Bundespolizei, der Zollwache und des Bundesheeres.   

  
§ 3 

Begriffsbestimmung 
 

(1) Als Wachhunde gelten Hunde, die ständig zum Bewachen verwendet werden und im Hinblick auf 
ihre Art und ihre Ausbildung in einem Abrichtekurs geeignet sind, diese Aufgabe zu erfüllen. 

 
(2) Als Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden, gelten solche Hunde, die 

nach ihrer Art und Ausbildung von ihrem Besitzer zur Ausübung seines Berufes oder Erwerbes 
benötigt werden, insbesondere die Diensthunde des beeideten Jagdschutzpersonales. 

 
§ 4 

Schuldner 
 

(1) Verpflichtet zur Leistung der Abgabe sind Gemeindemitglieder und juristische Personen, die in der 
Gemeinde einen mehr als drei Monate alten Hund halten. Der Nachweis, dass ein Hund noch nicht 
dieses Alter erreicht hat, obliegt dem Halter des Hundes. Kann dieser Nachweis nicht erbracht 
werden, ist die Abgabe zu leisten. 

 
(2) Als Halter aller in einem Haushalt oder in einem Betrieb gehaltenen Hunde gilt der 

Haushaltsvorstand oder der Betriebsinhaber. 
 
(3) Halten mehrere Personen gemeinsam einen Hund, so gelten sie als Gesamtschuldner. 
 
(4) Wird ein Hund, für den bereits für das laufende Jahr eine Abgabe entrichtet worden ist, entgeltlich 

oder unentgeltlich erworben, so ist vom Erwerber für das gleiche Jahr keine weitere Abgabe zu 
entrichten, wenn der Hund in derselben Gemeinde gehalten wird und wenn der ursprüngliche 
Hundehalter von der Regelung des Abs. 5 keinen Gebrauch macht. Auf diesen Umstand ist bei der 
Meldung gemäß § 9 Abs. 1 besonders hinzuweisen. 

 
(5) Wird anstelle eines nachweislich verendeten, getöteten, abgegebenen oder sonstwie abhanden 

gekommenen Hundes, für den die Abgabe für das laufende Jahr in derselben Gemeinde bereits 
entrichtet wurde, von demselben Abgabenschuldner ein anderer Hund gehalten, für den eine Abgabe 
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in gleicher Höhe zu entrichten wäre, so ist im gleichen Jahr in derselben Gemeinde für das Halten 
dieses Hundes keine Abgabe zu entrichten; wäre für den neu erworbenen Hund eine höhere Abgabe 
zu leisten als sie für das laufende Jahr bereits entrichtet wurde, so entsteht die Verpflichtung zur 
Leistung der Hundeabgabe nur hinsichtlich des Differenzbetrages. Auf das Vorliegen der 
Voraussetzungen dieses Absatzes ist bei der Meldung gemäß § 9 Abs. 1 besonders hinzuweisen. 

§ 5 
Ausmaß 

                                
Die Hundeabgabe beträgt jährlich für das Halten von 
  
a) einem Wachhund …………………………………………. €   20,00 
b) einem Hund, der in Ausübung eines Berufes 
 oder Erwerbes gehalten wird ……………………………. €   20,00 
c)        jedem weiteren Hund, der in Ausübung eines 
 Berufes oder Erwerbes gehalten wird ………………….. €   15,00  
d) für alle übrigen Hunde ……………………………………. €   20,00 
 

§ 6 
Befreiungen 

 
(1) Von der Hundeabgabe ist das Halten von  

- Lawinensuchhunden 
- Hunden des Bergrettungsdienstes 
- Hunden in Tierasylen 
befreit. 

 
(2) Der Bürgermeister hat auf Antrag des Abgabenschuldners bescheidmäßig festzustellen, ob im 

Einzelfall ein Befreiungstatbestand vorliegt. 
 

§ 7 
Abgabenbescheid 

 
(1) Die Abgabe ist mit dem Entstehen der Abgabepflicht für die kommenden Jahre mit Bescheid 

festzusetzen. 
 
(2) Bei Änderung des Ausmaßes der Abgabe, des Umfanges der Abgabe und bei Wegfall der 

Abgabepflicht ist ein neuer Bescheid zu erlassen. 
 

§ 8 
Fälligkeit 

 
Die Abgabe ist erstmals binnen einem Monat nach Zustellung des Abgabenbescheides und in den 
folgenden Jahren jeweils am 15. März eines jeden Jahres fällig; sie ist am Fälligkeitstage unaufgefordert 
zu entrichten. 

§ 9 
Meldung 

 
(1) Der Abgabenschuldner hat das Entstehen des Abgabenanspruches und die Änderung des Umfanges 

der Abgabepflicht dem Gemeindeamt binnen einem Monat zu melden. 
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(2) Der Abgabenschuldner hat das Erlöschen des Abgabenanspruches dem Gemeindeamt binnen einem 
Monat zu melden. 

 
(3) Der Abgabenanspruch erlischt mit dem Ablauf des Jahres, in dem das das Erlöschen des 

Abgabenanspruches auslösende Ereignis eingetreten ist, sofern die Meldung des Erlöschens des 
Abgabenanspruches vor dem 15. März des darauffolgenden Jahres erfolgt.  

 
§ 10 

Hundemarken 
 

(1) Die Gemeinde hat dem Schuldner der Abgabe nach § 2 Abs. 1 mit der Erlassung des 
Abgabenbescheides eine für die Dauer des Bestehens der Abgabepflicht gültige Hundemarke gegen 
Ersatz der Kosten auszufolgen. Die Ausfolgung einer neuen Hundemarke ist in den Fällen des § 4 
Abs. 5 nur dann erforderlich, wenn die Hundemarke im Hinblick auf allfällige unterschiedliche 
Gestaltungen nach Art und Verwendung der Hunde (§ 10 Abs. 3 K-HAG) für den neu erworbenen 
Hund nicht in Betracht kommt. 

 
(2) Hunde, die älter als drei Monate sind, müssen außerhalb des Hauses und der zum Haus gehörigen 

umfriedeten Liegenschaften mit einer gut sichtbar befestigten gültigen Hundemarke versehen sein. 
 
(3) Die Hundemarke wird mit dem Aufdruck 
 Gemeinde: St. Paul im Lav. 
 Nummer: ……..  (fortlaufend) 
 vorgesehen. 
 
(4) Der Verlust der Hundemarke ist der Gemeinde unverzüglich zu melden; in diesem Fall hat die 

Gemeinde dem Abgabenschuldner auf seine Kosten eine Ersatzmarke auszufolgen. 
 
(5)  Die Gültigkeit der Hundemarke erlischt mit der Beendigung der Abgabenpflicht. 
 
 
(6) Die Bestimmungen des Abs. 1 bis 5 gelten nicht, wenn es sich um Hunde handelt, die an 
wissenschaftlichen Instituten ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden oder die in 
Anstalten von Tierschutzvereinen oder ähnlichen Institutionen zur vorübergehenden Verwahrung 
untergebracht sind und die sich nicht außerhalb des Hauses und der zum Haus gehörigen umfriedeten 
Liegenschaften aufhalten. 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
(1)  Diese Verordnung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde 

St. Paul vom 15.12.2011, Zahl 920-5/2011, außer Kraft. 
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Tarife - Feuerwehr 

B e s c h l u s s  
 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat einstimmig folgende 
Wirtschaftshoftarife: 

 
Verrechnungsstunde pro Bediensteten - Stammpersonal   Euro  34,00  
Verrechnungsstunde pro Bediensteten - Saisonkraft    Euro  16,00  
Verrechnungsstunde LKW - VW-Pritsche     Euro  13,50  
Verrechnungsstunde LKW – Ford Transit        Euro  16,50  
Verrechnungsstunde LKW – IVECO Daily Doppelkab.    Euro  16,50  
Verrechnungsstunde VW Golf      Euro  11,00 
Verrechnungsstunde Kommunalfahrzeug Multicar Tremo   Euro  50,00 

 
 
 
 
 

B e s c h l u s s 
 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat einstimmig folgende Feuerwehr-Tarife: 
 
Laut Beschluss des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul  im Lav., vom 18.12.2015 
werden folgende VERRECHNUNGSSÄTZE festgesetzt: 
 
I. Für das Tanklöschfahrzeug: 
 
  Euro 
1  

pro Stunde 
 

40,00 
2  

Wassertransport für Notfälle pro Stunde 
 

20,00 
 
II. Für die Mannschaft: 
 
  Euro 
1. An Werktagen (Montag-Freitag) in der Zeit 

zwischen 6.00 Uhr und 18.00 Uhr  
pro Mann und pro Stunde 

 
12,00 

An Samstagen in der Zeit zwischen 6.00 Uhr 
und 12.00 Uhr pro Mann und Stunde 

 
12,00 

2. An Werktagen (Montag-Freitag) in der Zeit 
zwischen 18.00 Uhr und 6.00 Uhr  
pro Mann und Stunde 
 
An Samstagen in der Zeit zwischen 00.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
und zwischen 12.00 Uhr und 24.00 Uhr 
pro Mann und Stunde 

 
18,00 

 
 
 

18,00 

3. An Sonn- und Feiertagen 
pro Mann und Stunde 

 
24,00 
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B e s c h l u s s 

 
Auf Antrag des Gemeindevorstandes setzt der Gemeinderat einstimmig folgende Solidaritätsbeiträge fest: 

 
Laut Beschluss des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul  im Lav., vom 18.12.2015 
wird für die Benützung des Gymnastikraumes der Volksschule St. Paul und der Volksschule Granitztal 
sowie des Bewegungsraumes im Kindergarten St. Paul nachfolgender VERRECHNUNGSSATZ 
festgesetzt: 
 
Solidaritätsbeitrag 
 

 Für die Benützung des Gymnastikraumes der VS St. Paul und der VS 
Granitztal bzw. des Bewegungsraumes im Kindergarten St. Paul ist pro 
Turnsaison - Herbst bis Frühjahr - durch die jeweiligen Benützer 
(Turngruppen bzw. sonstige Benützer) ein Beitrag in Höhe von   ….. 
zu entrichten. 

 
 
 

      €  50,00 

 
 

 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

 
Voranschlag für das Verwaltungsjahr 2016; 
Mittelfristiger Haushaltsplan 2016 – 2020 

 
 

B e s c h l u s s 
 
Der Gemeindevorstand beschließt mit 16:7 Stimmen (dafür stimmten: BGM Ing. Primus, 1.Vzbgm. 
Lichtenegger, GV Lippitz, GV Furian, Gemeinderäte Mag. Schwabe, Mosser, Hassler, Hasenbichler, 
Hinteregger Karin, Lamer, Primus Romana, Weinberger, Schuhfleck, ÖR Ninaus, Nuk, Ceplak) den 
vorliegenden Voranschlag für das Verwaltungsjahr 2016 und den Mittelfristigen Haushaltsplan für die 
Jahre 2016 - 2020 mit folgender Verordnung bzw. folgenden Summen: 
 

V E R O R D N U N G 
des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul i. Lav. 

vom 18.12.2015, Zahl: 900-2/2015, über die Feststellung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 
2016 

 
§ 1 

 
Gemäß § 86 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung - K-AGO, LGBl. Nr. 66/1998, in der Fassung 
LGBl. Nr. 3/2015 in Verbindung mit § 1 der Kärntner Gemeindehaushaltsordnung – K-GHO, LGBL.Nr. 
2/1999,  in der Fassung LBGl.Nr. 3/2015  wird der Voranschlag der Marktgemeinde St. Paul i. Lav. wie 
folgt festgestellt: 
 
 

  
a) Ordentlicher Voranschlag   
     
Summe der Einnahmen (in Euro) 6,313.000,00 
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Summe der Ausgaben (in Euro) 6,313.000,00 
     
Überschuss / Abgang 0,00 

  
b) Außerordentlicher Voranschlag   
     
Summe der Einnahmen (in Euro) 493.000,00 
Summe der Ausgaben (in Euro) 493.000,00 
     
Überschuss / Abgang    0,00 

  
c) Gesamtgebarung   
     
Summe der Einnahmen (in Euro) 6,806.000,00 
Summe der Ausgaben (in Euro) 6,806.000,00 
     
Überschuss / Abgang 0,00 
 

§ 2 
Deckungsfähigkeit 

 
Die Deckungsfähigkeit wird gemäß den Bestimmungen des § 10  der K-GHO, LGBl.Nr. 2/1999, in der 
Fassung LGBl. Nr. 3/2015 wie folgt festgelegt: 
I. Gemäß § 10 Abs. 1 und 2 der K-GHO werden folgende Ausgabenposten als gegenseitig       
deckungsfähig bestimmt:        
                      

a) Innerhalb eines Teilabschnittes: 
1. Post 4000 mit Postenklasse 0 (Anlagen) 
2. Sonstige Ausgaben innerhalb der Postenklasse 4 (Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter) 
3. Alle Ausgabenposten der Postenklasse 5 (Leistungen für Personal) 
4. Postenunterklasse 61 (Instandhaltung)  

 
b)  Teilabschnitt  0000 (Gemeinderat): 
      Alle Ausgaben der Postengruppe 721 (Bezüge der Organe) 
 
c)  Alle Ausgaben der Postengruppe 7201 – 7202 (Leistungen des Wirtschaftshofes) 

 
II. Gemäß § 10 Abs. 3 der K-GHO gilt die unechte Deckungsfähigkeit (ordentliche Ausgaben,  
    die durch zweckgebundene Einnahmen zu bedecken sind, dürfen bis zur Höhe der erzielten  
    Einnahmen geleistet werden) für folgende Teilabschnitte: 

a) 2500 Tagesheim 
b) 8200 Wirtschaftshof 
c) 8500 WV-Anlage St. Paul/Granitztal 
d) 8510 Biologische Abwasserbeseitigung 
e) 8520 Müllbeseitigung 
f) 8530 Wohngebäude 
g) 8170 Friedhof St. Martin 

§ 3 
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Kassen-(Kontokorrent-)Kredit 
 

Es wird festgelegt, dass die Marktgemeinde St. Paul i.Lav. zur rechtzeitigen Leistung von  
Ausgaben des ordentlichen Haushaltes Kassen-(Kontokorrent-)Kredite bis zum Höchstausmaß  
von 

€ 300.000,-- 
aufnehmen kann. 

§ 4 

Wirksamkeitsbeginn 
 
Die Verordnung tritt am 01.01.2016  in Kraft. 
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Punkt 6 der Tagesordnung 
 

Bildungscampus St. Paul 
 

 Fördervereinbarung, abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde St. Paul als Förderungswerberin 
und dem Kärntner Schulbaufonds als Förderungsgeber betreffend Förderung des Vorhabens 
„Bildungscampus St. Paul im Lavanttal – VS Umbau u. Sanierung, Turnsaalneubau“. 

 
 
 

B e s c h l u s s 
 

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat einstimmig, dass der Schulbereich  
St. Paul als „Bildungscampus St. Paul“ bezeichnet wird und stimmt einstimmig folgender 
Föderungsvereinbarung zu:  
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22 
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Punkt 7 der Tagesordnung 

 
 

Projekt Radzentrum St. Paul; Grundsatzbeschluss Antrag „Leader Projekt“ 
 
 

 
 

B e s c h l u s s 
 
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat einstimmig, dass die Marktgemeinde 
St. Paul das Projekt „Radkompetenzzentrum Lavanttal“ für die Periode 1. April 2016 bis 30. Juni 2018 
im Leaderprogramm mit der Projektgesamtsumme von € 208.000,-- einreicht und dafür in den 
Budgetjahren 2016 bis 2018 die finanzielle Bedeckung als außerordentliches Vorhaben vorsieht.  
 
 
 
 
Punkt 8 der Tagesordnung 

 
 Vertrag über die Abnahme und Vergütung von Ökostrom, abgeschlossen zwischen der 

Marktgemeinde St. Paul, 9470 St. Paul, Platz St. Blasien 1, und der Oemag Abwicklungsstelle für 
Ökostrom AG, 1090 Wien, Alserbachstraße 14-16, betreffend Ökostromanlage Photovoltaik auf 
den Parzellen 12/73, 12/93, 12/65 KG St. Paul (Volksschule St. Paul) 

 
 Rechtsnachfolge zum Vertrag über die Abnahme und Vergütung von Ökostrom, Ökostromanlage 

Nr. FA00051690 (Schwimmbad St. Paul); Neuer Anlagebetreiber: Kärnten Solar, Ingenieurbüro 
Jaindl & Garz GmbH, Koglweg 14, 9120 Pörtschach 
 

 
 
 

B e s c h l u s s 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 22 Stimmen (1.Vzbgm. Lichtenegger ist nicht im Sitzungszimmer 
anwesend) einstimmig, folgende Verträge abzuschließen: 
 

 Vertrag über die Abnahme und Vergütung von Ökostrom, abgeschlossen zwischen der 
Marktgemeinde St. Paul, 9470 St. Paul, Platz St. Blasien 1, und der Oemag Abwicklungsstelle für 
Ökostrom AG, 1090 Wien, Alserbachstraße 14-16, betreffend Ökostromanlage Photovoltaik auf 
den Parzellen 12/73, 12/93, 12/65 KG St. Paul (Volksschule St. Paul) Rechtsnachfolge zum 

 Vertrag über die Abnahme und Vergütung von Ökostrom, Ökostromanlage Nr. FA00051690 
(Schwimmbad St. Paul); Neuer Anlagebetreiber: Kärnten Solar, Ingenieurbüro Jaindl & Garz 
GmbH, Koglweg 14, 9120 Pörtschach 
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Punkt 9 der Tagesordnung 

 
FLÄCHENUMWIDMUNG 
 
001/2015        Umwidmung der Gst.Nr. 176/10 z.T., KG Kollnitz, im Ausmaß von  

ca. 117 m², von Grünland – Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Flächen in 
Grünland - Aussichtsturm; (Wasserverband Lavant) 

 
 

B e s c h l u s s 
 
Der Gemeinderat beschließt mit 22 Stimmen (1.Vzbgm. Streit ist befangen) einstimmig die Umwidmung 
der Gst.Nr. 176/10 z.T., KG Kollnitz, im Ausmaß von ca. 117 m², von Grünland – Für die Land- und 
Forstwirtschaft bestimmte Flächen in Grünland - Aussichtsturm; (Wasserverband Lavant). 
 
 

 
 
Punkt 10 der Tagesordnung 

 
Flurbereinigung „Schober-Hinteregger und Gen.“; 

 Übernahme und Auflösung von öffentlichen Gut, laut Vermessungsurkunde der Agrarbehörde 
vom 19.01.2015, GZ 10-ABK-FB 138/2014-TP, KG 77107 Granitztal-Weißenegg 

 Erlassung einer Verordnung über die Übernahme und Auflassung von öffentlichen 
Weggrundstücken. 
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B e s c h l u s s 

 
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat mit 22 Stimmen (1.Vzbgm. Streit ist 
befangen) einstimmig hinsichtlich Flurbereinigung “Schober-Hinteregger und Gen.“, der Übernahme und 
Auflösung von öffentlichem Gut gemäß Vermessungsurkunde – der Agrarbehörde vom 19.01.2015,GZ 
10-ABK-FB-138/2014-TP, KG 77107 Granitztal-Weißenegg zu und erlässt folgende Verordnung: 

 
V E R O R D N U N G 

 
des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul im Lav. vom 18. 12. 2015  Zahl: 612-0/5/2015, mit 
welcher laut Vermessungsurkunde vom Amt der Kärntner Landesregierung als Agrarbehörde Erster 
Instanz, vom 19.01.2015, GZ 10-ABK-FB-138/2014-TP der  KG 77107 Granitztal-Weißenegg, die 
Übernahmen in das öffentliche Gut und Auflösungen von öffentlichem Gut, gemäß der 
Gegenüberstellung V 408 – Seite 1 bis 13, der KG 77107 Granitztal-Weißenegg, durchzuführen sind.  
Die von der Agrarbehörde beiliegende Gegenüberstellung V 408 der Vermessungsurkunde GZ  
10-ABK-FB-138/2014-TP, der KG 77107 Granitztal-Weißenegg, bilden einen integrierenden Bestandteil 
dieser Verordnung.  
 
Auf Grund der § 2 Abs. 1 lit. a, § 3 Abs. 1 Z.5, §§ 5, 19 und § 22 des Kärntner Straßengesetzes 1991, „K-
StrG“ LGBl.Nr. 72/1991, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl.Nr. 85/2013, wird verordnet: 

 
§ 1 

 
Auf Grund der Vermessungsurkunde vom Amt der Kärntner Landesregierung als Agrarbehörde Erster 
Instanz vom 19.01.2015, GZ 10-ABK-FB-138/2014-TP der KG 77107 Granitztal-Weißenegg, sind die 
Übernahmen in das öffentliche Gut und Auflösungen von öffentlichem Gut, gemäß Gegenüberstellung V 
408 Seite 1 bis 13  der KG 77107 Granitztal-Weißenegg, durchzuführen. 
Der von der Agrarbehörde beiliegenden Gegenüberstellung V 408 der Vermessungsurkunden GZ: 10-
ABK-FB-138/2014-TP der KG 77107 Granitztal - Weißenegg, bilden einen integrierenden Bestandteil 
dieser Verordnung  
(Anlage „ A“ Vermessungsurkunde GZ 10-ABK-FB-138/2014-TP). 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Kundmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 11 der Tagesordnung 

 
Katastrale Endvermessung „Verbindungsstraße Raderweg“ (Liegenschaft Drescher, Legerbuch 33);  
 Übernahme und Auflösung von öffentlichen Gut, laut Vermessungsurkunde von Dipl.-Ing. 

Vinzenz Pöllinger vom 24.04.2015, GZ 5961/15 
 Erlassung einer Verordnung über die Übernahme und Auflösung von öffentlichen 

Weggrundstücken 
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B e s c h l u s s 

 
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat mit 21 Stimmen (1.Vzbgm. Streit ist 
befangen, GR Ing. Grundnig entschuldigt) einstimmig hinsichtlich katastrale Endvermessung„ 
Verbindungsstraße Raderweg" der Übernahme und Auflösung von öffentlichen Gut gemäß 
Vermessungsurkunde - Gegenüberstellung V408 von Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger vom 24.04.2015, GZ 
5961/15, zu und erlässt folgende Verordnung zu erlassen: 
 

V E R O R D N U N G 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul im Lav. vom 18.12.2015, Zahl: 612-0/4/2015, mit 
welcher laut der Vermessungsurkunde von Herrn Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger vom 24.04.2015, GZ 
5961/15, die Übernahmen in das öffentliche Gut und Auflösungen vom öffentlichen Gut, gemäß der 
Gegenüberstellung V 408 – Seiten 1 bis 3, durchzuführen sind. Das von Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger 
beiliegende V 408, Seite 1 bis 3, bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  
 
 
Auf Grund der § 2 Abs. 1 lit. a, § 3 Abs. 1 Z.5, §§ 5, 19 und § 22 des Kärntner Straßengesetzes 1991, „K-
StrG“ LGBl.Nr. 72/1991, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl.Nr. 85/2013, wird verordnet: 
 

§ 1 
 

Auf Grund der Vermessungsurkunde des Herrn Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger vom 24.04.2015, GZ 
5961/15, sind die Übernahmen in das öffentliche Gut und Auflösungen vom öffentlichen Gut, gemäß der 
Gegenüberstellung V 408 – Seiten 1 bis 3, durchzuführen. Die von Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger  
 
beiliegende Gegenüberstellung - V 408, Seite 1 bis 3, bildet einen integrierenden Bestandteil dieser 
Verordnung (Anlage A). 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Kundmachung in Kraft. 
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Punkt 12 der Tagesordnung 
 

Katastrale Teilvermessung „ Verbindungsstraße Buchbauerstraße; 
 Übernahme in das öffentliche Gut, laut Vermessungsurkunde von Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger 

vom 12.12.2014, GZ 5880/14V2 
 Erlassung einer Verordnung über die Übernahme von öffentlichen Weggrundstücken 

 
 
 

B e s c h l u s s  
  

Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat mit 21 Stimmen (1.Vzbgm. Streit ist 
befangen, GR Ing. Grundnig entschuldigt) einstimmig hinsichtlich katastrale Teilvermessung  
„Verbindungsstraße Buchbauerstraße " der Übernahme in das öffentlichen Gut gemäß 
Vermessungsurkunde - Gegenüberstellung V408 von Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger vom 12.12.2014, GZ 
5880/14V2 zu und erlässt folgende Verordnung: 
 

V E R O R D N U N G 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul im Lav. vom 18.12.2015, Zahl: 612-0/3/2015, mit 
welcher laut der Vermessungsurkunde von Herrn Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger vom 12.12.2014, GZ 
5880/14V2, die Übernahmen in das öffentliche Gut, gemäß der Gegenüberstellung V 408 – Seiten 1 bis 5, 
durchzuführen sind. Das von Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger beiliegende V 408, Seite 1 bis 5, bildet einen 
integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  
Auf Grund der § 2 Abs. 1 lit. a, § 3 Abs. 1 Z.5, §§ 5, 19 und § 22 des Kärntner Straßengesetzes 1991, „K-
StrG“ LGBl.Nr. 72/1991, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl.Nr. 85/2013, wird verordnet: 
 

§ 1 
 

Auf Grund der Vermessungsurkunde des Herrn Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger vom 12.12.2014, GZ 
5880/14V2, ist die Übernahme in das öffentliche Gut, gemäß der Gegenüberstellung V 408 – Seiten 1 bis 
5, durchzuführen. Die von Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger beiliegende Gegenüberstellung - V 408, Seite 1 
bis 5, bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung (Anlage A). 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Kundmachung in Kraft. 
 
 
 
Punkt 13 der Tagesordnung 

 
Katastrale Endvermessung „Verbindungsstraße Penz“ (Kollnitzgreuth 22, 9470 St. Paul);  

 Übernahme und Auflösung von öffentlichen Gut, laut Vermessungsurkunde von Dipl.-Ing. 
Vinzenz Pöllinger vom 12.05.2014, GZ 5694/13 

 Erlassung einer Verordnung über die Übernahme und Auflösung von öffentlichen 
Weggrundstücken 
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B e s c h l u s s 

 
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat mit 21 Stimmen (1.Vzbgm. Streit ist 
befangen, GR Ing. Grundnig entschuldigt) einstimmig hinsichtlich katastrale Endvermessung  
„Verbindungsstraße Penz ", der Übernahme und Auflösung von öffentlichen Gut gemäß 
Vermessungsurkunde - Gegenüberstellung V408 von Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger vom 12.05.2014, GZ 
5694/13, zu und erlässt folgende Verordnung: 
 

V E R O R D N U N G 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Paul im Lav. vom 18.12.2015, Zahl: 612-0/2/2015, mit 
welcher laut der Vermessungsurkunde von Herrn Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger vom 12.05.2014, GZ 
5694/13, die Übernahmen in das öffentliche Gut und Auflösungen vom öffentlichen Gut, gemäß der 
Gegenüberstellung V 408 – Seiten 1 bis 3, durchzuführen sind. Das von Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger 
beiliegende V 408, Seite 1 bis 3, bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.  
 
 
Auf Grund der § 2 Abs. 1 lit. a, § 3 Abs. 1 Z.5, §§ 5, 19 und § 22 des Kärntner Straßengesetzes 1991, „K-
StrG“ LGBl.Nr. 72/1991, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl.Nr. 85/2013, wird verordnet: 
 

§ 1 
 

Auf Grund der Vermessungsurkunde des Herrn Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger vom 12.05.2014, GZ 
5694/13, sind die Übernahmen in das öffentliche Gut und Auflösungen vom öffentlichen Gut, gemäß der 
Gegenüberstellung V 408 – Seiten 1 bis 3, durchzuführen. Die von Dipl.-Ing. Vinzenz Pöllinger 
beiliegende Gegenüberstellung - V 408, Seite 1 bis 3, bildet einen integrierenden Bestandteil dieser 
Verordnung (Anlage „A“). 

§ 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Kundmachung in Kraft. 
 
 
 

 
Punkt 14 der Tagesordnung 

 
Koralmbahn Graz-Klagenfurt 

Abschnitte Bahnhof Lavanttal-St. Paul sowie St. Paul-Aich 
Übereinkommen hinsichtlich Gemeindestraßen und Wege 

 
 

 
 

B e s c h l u s s 
 
Auf Antrag des Gemeindevorstandes beschließt der Gemeinderat mit 21 Stimmen (GR Ing. Grundnig 
entschuldigt, GR Hinteregger Karin ist nicht im Sitzungszimmer anwesend) einstimmig folgendes 
Übereinkommen für das Bauvorhaben Koralmbahn Graz-Klagenfurt, Projektabschnitte „Bahnhof 
Lavanttal-St. Paul“ sowie „St. Paul-Aich“ mit der ÖBB Infrastruktur-Bau AG abzuschließen: 
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Punkt 15 der Tagesordnung 

 
 

Selbständiger Antrag der SPÖ-GR-Fraktion, gem. § 41 K-AGO, vom 15.10.2015,  
dass ein Geburtengeld in der Höhe von € 100,-- eingeführt und zusätzlich eine interaktive  

Erste-Hilfe-DVD für zuhause geschenkt wird. 
 
 

 

 
 
Dies wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
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Punkt 16 der Tagesordnung 

 
Selbständiger Antrag der SPÖ-GR-Fraktion, gem. § 41 K-AGO, vom 15.10.2015,  

dass eine Projektgruppe für Tourismus und Wirtschaft installiert wird. 
 

 

 
 
Dies wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
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Punkt 17 der Tagesordnung 

 
Personalangelegenheiten  

 
 

Da Personalangelegenheiten gem. § 36 Abs. 3 der K-AGO nicht öffentlich sind, wird hierüber ein eigenes 
Protokoll verfasst. 
 
 
 
 
Der Bürgermeister bedankt sich für die Mitarbeit, lädt alle Gemeinderatsmitglieder zur traditionellen 
Befreiungsfeier am 27. Dezember, wünscht ein frohes Weihnachtsfest und schließt die Sitzung  
um 18.50 Uhr. 
 
 
Die Protokollunterfertiger:      Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
 

Die Amtsleiterin: 
 
 
 
 
 
Die Schriftführerin: 


